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Gerechtigkeıt durch Quoten?
Soz1ialethische Überlegungen eiınem Reizthema der Frauenpolitik

Am DA Aprıil 1994 hat der Deutsche Bundestag eın Gleichstellungsgesetz
für den Bereich der öffentlichen Verwaltung verabschiedet. Es verlangt
anderem die Erstellung verbindlicher Frauenförderpläne und die Bestellung b7zw.
W.ahl eıner Frauenbeauftragten für jede Dienststelle mıt mehr als zweıhundert
Mitarbeiter/innen. Es schreibhbt die Eınriıchtung VO Teıilzeitarbeitsplätzen auch 1n
qualifizierten Stellen VOL un: verbietet berufliche Benachteiligung für Inhaber/
ınnen solcher Teilzeitstellen. Das (zesetz verlangt zudem die Erhöhung des Tau-
enanteıls 1n Bereichen, 1n denen s1e bısher unterrepräsentiert sınd, hne jedoch
Quoten testzulegen. Dies W arlr eın wesentlicher rund für die Opposıtionspartel-
C das (Gesetz als nıcht weıtgehend kritisıeren un:! ıhm die Zustim-
INUNS verweıgern *. An der Quote also scheiden sıch die (Geılster 1n der Frauen-
polıtık. Worum geht eg Warum sınd Quoten 1n der Frauenpolitik eın umstrIıt-

Thema, da{ß die eınen 1n der Quote den Casus stantıs er cadentis der
Gleichstellungspolitik sehen, während andere die Quotenforderung offenbar
immer och für eiınen Tabubruch halten?

Um eıner sachlichen Klärung näiäherzukommen, tolgt zunächst eıne Übersicht
ber Anwendungsfelder un Arten der Quotierung. Im Anschlufß diese kleine
„Typologie der Quote“ kommen ein1ıge grundlegende Juristische Aspekte der
Diskussion Quotierungen als Miıttel der Gleichstellung ZAT: Sprache; ınsbe-
sondere geht CS dabe!1 die Argumentatıon PIO un: CONTLra Verfassungsgemäfßs-
eıt Vor diesem Hiıntergrund annn dann dıie Leistungsfähigkeıit VO Quotierun-
SCH als Instrument der Gleichstellung VO Frauen un:! annern 1n allen öftfentli-
chen Lebensbereichen erortert werden. Damıt kommt schliefßlich der größere
soz1ıalethische Zusammenhang der Quotendiskussion 1n den Blick: Indem ach
der Zielbestimmung gesellschaftlıcher „Gleichheıit“ un: ach den Modellen des
Geschlechterverhältnisses gefragt wırd, werden unterschiedliche Ma{fßstäbe FT

Bestimmung VO Gerechtigkeıt zwiıischen den Geschlechtern aufgedeckt, die 1n
der Quotendebatte ZUE Anwendung kommen. Auf dieser Ebene erweIılst sıch die
soz1ıalethische Relevanz des Themas als Anwendungstall der Leıitidee Gerechtig-
eıit 1ne kurze Zusammenfassung wırd abschließend den Ertrag der Überlegung
bündeln.
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TIypologie der Quote

Gesellschaftliche Anwendungsfelder. Quoten gehören den posıtıven Förder-
ma{ißnahmen für dıe gesellschaftliche Besserstellung benachteiligter Gruppen, 1NSs-
besondere VO Minderheiten. Ö1e 7zielen darauf ab, den bıslang benachteiligten In-
dividuen un! Gruppen gleichen Zugang öffentlichen Posıiıtionen und knappen
gesellschaftlichen Guütern sıchern. Man spricht deshalb auch VO „posıtıver“
bzw „umgekehrter Diskriminierung“, insotern solche Instrumente ZUr Ompe-
nsatıon erlittener rassıscher, ethnischer oder eben auch geschlechtsspezifischer
Diskriminierung eingesetzt werden. Umgekehrte Diskriminierung reagılert auf Ö1-
tuatiıonen ursprünglicher Diskriminierung, 1n denen „Menschen benachteıiligt
werden aufgrund eıner Eıgenschaft, die sıch ıhrer Veränderbarkeıt, damıt auch
iıhrer Verantwortlichkeit gänzlıch entzieht der die denken WIrFr die Zugehö6-
rigkeıit eıner Religionsgemeinschaft ZW al 1n der freien Entscheidung des Sub-
jekts begründet Ist. aber gerade nıcht als Geltungsgrund für eıne grundsätzliche
Ungleichbehandlung namhaft gemacht werden darf“

Im Hınblick autf die Anwendung VO  aD Quotierungen 1m Bereich der rauentför-
derung 1STt CS hılfreich, die tatsächlichen Anwendungsbereiche VO Quotierungen
1n Betracht zıehen: Gesellschaftlich weıtgehend unhınterfragt sınd 1n verschie-
denen Anwendungsbereichen Quotenregelungen gesetzlıch verankert?. Bekannt
1sSt eLwa die Bestimmung, da{ß 1n prıvaten un öffentlichen Betrieben sechs Pro-
ZeNT der tellen für Schwerbehinderte reserviert werden mussen; diese Quotie-
rung dient eindeutig dem Schutz eıner benachteiligten Gruppe 1mM Verteilungs-
kampf das knappe (3ut Erwerbsarbeit“. Die rechtsdogmatische Begründung
solcher Quotierungen durch das Sozialstaatsprinz1ıp wırd 48} führenden Jurısten
auch für die trauenpolitische Diskussion als relevant erachtet.

Fur die Diskussion Frauenquoten als Nstrument der Gleichstellung 1St fer-
MNET: der 1NnweIls auf bestehende Mannerquoten beachtenswert: Pfarr un Bertels-
I11Lanlıil weılsen darauf hın, da{fß „Diskriminierungen VO Frauen.. oft auch da-
durch (geschehen), da{fß VO Arbeıitgebern be1 Besetzung VO Arbeits- oder Aus-
bildungsplätzen Quoten VO annern vorgegeben werden . LDieses
Phänomen 1Sst insotern interessant, als 1er das Instrument der Quote nıcht Zzu

Ausgleich erlittener Nachteıle, sondern 7A88 Besitzstandswahrung bzw. ZA1T1: est-
schreibung der strukturellen Bevorzugung einer bestimmten eingesetzt
wiırd, W as eindeutig rechtswıdrıg 1St

Einteilungsgründe. Anhand eınes konkreten Beispiels Aßt sıch zeıgen, da{fßß
sıch hınter dem Stichwort „Quote” nıcht eın einz1gZes Instrument, sondern eın
vielgestaltiges nstrumentarıum der Gleichstellungspolitik verbirgt, das eine
ditferenzierte Betrachtung verlangt. FEın solches Beispiel 1St das Frauenförde-
rungsgeSseLZ des Landes Nordrhein-Westtalen, weıl als das bislang weıtestge-
hende Konzept ZIE Anhebung des Frauenanteils 1m öftfentlichen Dienst eınes
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Bundeslandes oalt. Das Regelwerk 1St Frucht eınes insgesamt mehr als 15Jährigen
Prozesses der Entwicklung eıner Gleichstellungspolitik 1n N RW. Es wurde 1989
verabschiedet: die zugehörigen Durchführungsbestimmungen siınd se1it dem

November 1993 1n Kraft®. Es orlentliert sıch 1m wesentlichen dem vertas-
sungsrechtlichen Gutachten, das der ehemalige Präsıdent des Bundesverfassungs-
gerichts, Ernst Benda, 1mM Jahr 1986 für die Leıitstelle Gleichstellung der Ta der
Hamburger Senatskanzle1 erstellt hat und dem seither für die Gestaltung der
Frauenförderungspolitik Orıientierungsfunktion zukommt

Dem NRW-Frauenftörderungsgesetz zufolge siınd Frauen be1 gleicher Eıgnung,
Befähigung und tachlicher Leistung bevorzugt einzustellen, solange 1n eıner Ar-
beitnehmergruppe wenıger Frauen als Männer beschäftigt sind. Damıt 1St generell
eiıne leistungsbezogene 50-Prozent-Quote eingeführt; für das wissenschafrtliche
Personal Uniıversitäten schreiben die Durchführungsbestimmungen jedoch
eiıne differenziertere Regelung VO  Z Hıer 1St eıne tachspezifisch errechnende
flexible Quote vorgesehen; die jJahrlıch aktualisıerende Bezugsgröfße 1St der
landesweite Frauenanteil der Gesamtzahl der Absolventen eınes Studien-
tachs Noch eiınmal anderes 1St die Quote für Bewerbungsverfahren inner-
halb der Gruppe der Professoren definiert: Es „sollen alle Bewerberinnen, die die
tormalen Voraussetzungen.. erfüllen, einem Probevortrag eingeladen WECI-

den Wenn dies der großen Zahl VO Bewerberinnen nıcht praktikabel 1St;
sınd Frauen entsprechend ıhrem Anteıl den Bewerbungen einzuladen.“ Dem-
ach 1sSt der Geschlechterproporz 1ın der Gruppe der Bewerber/innen die letztlich
ma{fsgebliche Bezugsgröße. 1ne Schlüsselfunktion 1mM Hınblick auf die Durch-
tührung der Gleichstellungspolitik kommt 1ın allen Einzelbereichen der Frauen-
beauftragten Z  5 die 1n alle Personalentscheidungen einzubeziehen ISts eigene Stel-
lungnahmen abgeben und die Personalräte einschalten anı

DDas Beispiel des NRW-Frauenförderungsgesetzes ze1gt, da{fß schon iınnerhal
elnes einzıgen Regelwerks recht unterschiedliche Iypen VO Quotierung geben
ann. Im wesentlichen lassen sıch tolgende Einteilungsgründe unterscheiden 1

Art und Bedeutsamkeıt der Qualifikation: Der schwachen Form, die dıe Quo-
tierung eın Qualifikationskriterium bındet, entspricht 1ne tlex1ıble, leistungs-
bezogene Quote: „Nur W CI Mitglieder eiıner bisher benachteiligten eine
gleichwertige Qualifikation aufweısen W1€e andere der S1e die Grundvorausset-
ZUNg einschlägiger Kompetenz besitzen, werden S1Ee solange bevorzugt behan-
delt, bıs ıhr Anteıl Jjeweıls dem angestrebten Anteıl,; der wıederum eıne tixe
Größe 1St, entspricht.“ Der starken Form, die das Miıtglied der benachteiligten

auch be1 geringerer Qualitikation vorzıeht, entspricht eıne STarre Quote,
das heißt, eıne „T1xe Groöfße Plätzen, Stellen, Posıtionen, die sıch eıner be-
stimmten Bezugsgröße orlentiert, (wırd) Mitgliedern eıner bisher diskriminıerten
Gruppe vorab eingeräumt l

Art der Verbindlichkeit: Imperatıve Quoten siınd rechtlich verbindlich un! mıiıt
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Sanktionen belegt. Influenzierende Quoten siınd „wirtschaftliıch bındend“ 13 Von
ıhrer Erfüllung wiırd die Gewährung VO Anreızen und Vergünstigungen abhän-
g1g gemacht. Von beiden Iypen unterscheıiden sınd Quotierungen, dıe als
Orientierungsmafßstab auf freiwilliger Basıs vorgegeben werden!?.

Bezugsgröße: Sehr unterschiedliche Bezugsgröfßen sınd möglich un: werden
taktısch ZUT Geltung gebracht: S1e reichen VO willkürlichen (ohne Angabe eıner
Bezugsgröfße definıerten) Festlegungen bıs sehr CI deftinıerten Bemessungs-
grundlagen des Proporzes. FEın Beispiel dafür bıetet die Regelung 1mM NRW-Frau-
enförderungsgesetz, dıe für Bewerbungsverfahren auf Lehrstühle wI1ssen-
schaftlichen Hochschulen den Geschlechterproporz ınnerhal der jeweıligen Be-
werbergruppe als Bezugsgröfße testlegt *.

Zur juristischen Debatte die Verfassungsgemäßheıt VO Quotenregelungen
Ebenso W1e€e dıe Exıstenz verschiedener 1ypen VO Quotierung Yn das funda-
mentale Krıteriıum iıhrer jJuristischen Bewertung schlaglichtartig N RW-Frau-
enförderungsgesetz beleuchtet werden. Kaum W ar das (zsesetz in Kralft, hat CS be-
reıits eınen Rechtsstreıt se1ne Verfassungskonformuität vegeben, dessen Aus-
Salg me1ınes 1ssens bıs heute offen ist Eın 1n einem Bewerbungsverfahren mM1t
1Nnwels auf die Frauenquote abgelehnter Mannn hat die Entscheidung Dr
klagt Dabe bezog T: sıch auf Art 33 des Grundgesetzes, demzufolge „jeder
Deutsche .. ach seıiner E1gnung, Befähigung un:! tachlichen Leıistung gleichen
Zugang jedem öffentlichen Amte  <r hat Nachdem er zunächst VO Oberver-
waltungsgericht unster recht bekommen hat, welches das nordrhein-westtäli-
sche (zesetz somıt für verfassungwiıdrıg erklärt hat, lıegt das (Gesetz jetzt beim
Bundesverfassungsgericht 16

reh- un Angelpunkt der verfassungsrechtlichen Beurteilung dieser und aller
Quotierungen 1ST Art 11 des Grundgesetzes, ın dem lapıdar heifßt „Maänner
un: Frauen sınd gleichberechtigt.“ ange e1ıt hat CS als auslegungsbedürit1g A O
golten, ob dem Grundsatz ber die formalrechtliche Gleichstellung hınaus eıne
objektiv-rechtliche oder soz1ialstaatliche Dımension eıgnet, un! W en Ja, welche
Verpflichtungen sıch daraus für den Gesetzgeber ableiten lassen \A Dıiese rage 1St
DOSILLV entschieden, se1ıt der Gesetzgeber die VO der gemeınsamen Verfassungs-
kommıssıon des Bundes un der Länder vorgeschlagene Änderung VO Art 11

beschlossen hat Danach wırd der Gleichheitsgrundsatz erganzt durch den
Satz: „Der Staat ördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung
VO Frauen und annern un: wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteıile
hın.“ 18 Strittig 1ST 1aber weıterhın, ob mıiıt dieser Verpflichtung des Staates auf PO-
Ssıt1ve Mafßnahmen 10 Gleichstellung die Eınführung VO Quoten gerechtfertigt
oder al gefordert 1St.
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In ‘diesem Zusammenhang mu{f ınsbesondere geklärt werden, 1in welchem NOr
hältnıs das iındividuelle Grundrecht autf Gleichberechtigung dem kollektiven
Faktum der Ungleichbehandlung, das CS beseitigen oilt, steht un: wWwW1e€e dI15C-
siıchts dieser pannung die Konkurrenz zwischen Leistungsprinzıp un: Soz1al-
staatsprinzıp, die 1n dem enNaNNTLEN Fall 72A006 Debatte steht, rechtlich bewerten
1St Mıt anderen Interpreten plädiert Benda für dıe weıterreichende Deutung, die
kompensatorische Maißsnahmen, SOgeNaNNTE posıtıve Förderungsmafßnahmen, ZUT

Durchsetzung des iın Art 1{1 testgeschrıebenen Grundrechts für erlaubt häalt
In gleichem Sınn entschied das BVG 1n eınem Urteil des Jahres 1987 ZUgunsten
der für Frauen gyünstigeren Regelung 1m Rentenrecht. Dort wurde testgehalten,
das Vertahren gebe Anlaßß, „dıe bısherige Rechtsprechung Art DE Abs
dahingehend erganzen, da{ß der Gesetzgeber eıner Ungleichbehandlung
auch annn befugt ISt;, WenNnn einen soz1alstaatlıch mot1ivierten typısıerenden Aus-
gleich VO Nachteilen anordnet, dıe iıhrerseıts auch auf biologische Unterschiede
zurückgehen. Darın liegt keine Ungleichbehandlung ‚WESCH des Geschlechts“‘,
sondern eıne Mafisnahme, die auf eıne Kompensatıon erlittener Nachteile zielt. «19

Es &1Dt also offensichtlich einen Konsens ber dıe objektiv-rechtliche Diımen-
S10N VO Ärt IL.GG, derzufolge der Staat verpilichtet 1st, darauf hinzuwiırken,
da{fß taktısch bestehende Ungleichheıiten überwunden werden. Zu diesem Zweck
sind posıtıve Fördermaßnahmen wenıgstens erlaubt, sotfern sS1e nıcht den
Grundsatz der Chancengleichheıit verstoßen: diese Bedingung Afßt den Schlufß Z
STAr Quoten selen unzulässıg, leistungsbezogene, eıne estimmte Bezugs-
oröße gebundene Quoten hingegen könnten ein legıtimes Nnstrument der Her-
stellung VONN Gleichheit darstellen %9 Entsprechende Optionen siınd iınzwıischen
1m ınternationalen Recht verankert, 1ın dem „ausdrücklich 1Ne ‚De-facto-Gleıich-
berechtigung‘ angestrebt wiırd un besondere Fördermiuttel erlaubt sind  D 21 Diıie-
SCS Resumee bezieht sıch ınsbesondere auf das „Ubereinkommen ZUT Beseıitigung
jeder Oorm VO Diskriminierung der JeANO%  c (18 Dezember das tür die
Bundesrepublık Deutschland 1m Jahr 1985 Gesetzeskraft erlangte. Wıchtige Re-
gelungen, die Ma{f$nahmen „posıtıver Diskriminierung“ ausdrücklich decken,
sınd auch 1mM europäıischen Recht, iınsbesondere durch die Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs, verankert 27

Zur Leistungsfähigkeit VO Quoten: Chancen un: Grenzen

Posıtıive Wirkungen. Die Sicherung der Repräsentatıon der „‚Hälfte der
Menschheıt“ 1MmM öffentlichen Raum 1St sıcher ebenso die allgemeıinste W1e€e die
STE grundlegend posıtıve Wırkung VO Quotenregelungen. Dieses Desiderat
wurde bereıts 1im Kontext der Französischen Revolution VO Olympe de Gouges,
dıe INa ohl mı1t Fug un Recht als Protofeministin bezeichnen kann, geltend
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gemacht: In ıhrer „Erklärung der Rechte der Cal un: Bürgerin“ 7 September
jenem Gegenentwurf AB „Erklärung der Menschen- un Bürgerrechte“

(26 ugust > der anders als die Vorlage der Geschlechterdualität konse-
Rechnung tragt, heißt 1n Art „Die Verfassung 1St null un: nıchtig,

WenNn die Mehrheit der Individuen, die die Natıon darstellen, ıhrem Zustande-
kommen nıcht mitgewirkt hat.“ 23 Dieses VOIL zweıhundert Jahren formulierte Po-
stulat, das dıe Exı1istenz des Rechtsstaats VO der politischen Mıtwirkung aller Se1-
1IG} Subjekte abhängıg macht un:! damıt konkret die politische Mitwirkung der
Frauen einklagt, IST: heute entsprechend weıterzudenken: auch wenn die Gleich-
eıt der Geschlechter 1m Grundgesetz testgeschrieben 1St, 1St doch die Forde-
runNns ach tatsächlich gleichberechtigter politischer un:! gesamtgesellschaftlicher
Partızıpation ıhrem Vollsinn ach keineswegs überholt: die juristische Debatte
den Gehalt des Gleichheitsartikels (Art 11 GG) ann als Indız für dieses Pro-
blem gelesen werden.

Wo die Verteilung relatıv knapper Guüter (z.B Arbeit) un den 11
Salg Posıtionen gyeht, die MIt Macht, oder SCNHNAUCK. mı1t polıtischer Herrschaftt
1m Sınn Max Webers verbunden sınd, können Quoten eın wırksames Miıttel se1n,
die Interessen derjenıgen, dıe keinen bzw. LLUT eingeschränkten Zugang diesen
Guütern haben, gegenüber den Interessen derer, dıe ıhre Besitzstände verteidigen,
geltend machen. In diesem Sınn 1St die VO Ute Gerhard vorgetragene Charak-
terısıerung VO Quoten „als etztes gewaltloses Rechtsmittel“ ** ernsthaft
wagen.

Schliefßlich hat schon die Forderung ach Quoten eindeutig bewußtseinsbil-
dende Funktion, insotern S1e ZuUuUr Sıchtbarmachung der Frauen (als „Hälfte der
Menschheıt“) 1m öttfentlichen Bereich beiträgt. Denn Quoten sollen Ja gerade der
strukturellen Absicherung dieser erst partıell erreichten Sıchtbarkeit dienen.

Hınter dieser bewulfßt postulatorisch ftormulierten Überlegung wiırd jedoch eıne
tiefergreitende rage laut, die Jer ZW ar nıcht beantwortet werden kann, die aber
ımmerhın gestellt werden mMUu die rage nämlıch, WwW1e€e vesellschaftliıche Akzep-
Lanz zustande kommt. In bezug auf das Postulat gleichberechtigter Teilhabe der
Frauen allen Bereichen des öffentlichen Lebens formuliert, lautet dıe rage:
Können Quoten nıcht LL1UT die entsprechende Forderung transportieren, sondern
auch deren Realisierung 1n eıner Weiıse vorantreıben, die ber den Status eines
notwendigen Übels, eıner dekretierten Auflage, hinausgeht un:! einem
Stil gesellschaftlichen Miteinanders der Geschlechter führt? Damıt 1St aber bereıts
die rage ach den Grenzen der Leistungsfähigkeıit VO Quoten als Instrument
der Gleichstellung berührt.

Grenzen. Setzen WIr auch 1er be] der Akzeptanzfrage d 1St zunächst
der Aspekt der Selbst- un: Fremdwahrnehmung derjenıgen thematisıeren, die
Nutznıielßer/innen der Quote werden. Das Etikett „Quotenfrau“ oder, W1e€e 65 1m
Jargon gelegentlich heißt, „Quotilde“ mochte sıch keine SEZHU anheften lassen; CS
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anh das eigene Selbstverständnis 1ın der übernommenen oöffentlichen Rolle der
Funktion beeinträchtigen. Das Problem der Selbstwahrnehmung hängt jedoch
unmıttelbar mıiıt der Fremdwahrnehmung Z  I die AaUus eıner kraft gelten-
der Quotierungen 1n eıne estimmte öffentliche Posıtion eingerückten Ha erst
elne „Quotenfrau“ macht. Im Hıntergrund steht oft die dorge der männlı-
chen Kollegen und/oder Mitbewerber, das ıhnen vermeıntlich Zustehende SC
bracht werden. So ann das nNnstrument der Quote, das pCI definıtionem 1n
Konkurrenz 7A06 Leıistungsprinzıp trıtt ob berechtigterweise oder nıcht fak-
tisch nıcht unerheblichen Rollenunsicherheiten und Imageproblemen führen.

Diesem autf der psychologischen Ebene angesiedelten Problemaspekt korre-
spondiert das Argument, Quotenregelungen produzierten CUu«C Diskriminierun-
SCH un:! selen insofern dem Zie] der Gerechtigkeit entgegengesetzt“”?. Dieses Ar-
gument steht, W1e€e WIr gesehen haben, 1m Zentrum der Juristischen Debatte
Art I6! G  9 ber die rechtliche Ebene hinaus geht Jjer jedoch die Frage
ach Konzept un Ma{fistab der Gerechtigkeit, die erzielt werden soll: dies 1st der
Kern der ethischen Fragestellung, die sıch das Quotenthema heftet.

Es 1St ZW aar richtig, da{fß mıttels Quoten eıner bisher benachteiligten Gruppe
gegenüber den bısher privilegierten Gruppen ZeEW1SSE Vorteile b7zw eın vorrangl-
CI Zugang den knappen CGütern eingeräumt wırd Denn 1eSs gehört geradezu

den Bestimmungsmerkmalen VO Quotenregelungen:
„Ihre dıtfferentiae specificae bestehen 1n tolgenden Merkmalen: a) Im Unterschied Ma{fißnahmen

reiner Nıcht-Diskriminierung SOWIe kompensatorischen Ma{fßnahmen 1m allgemeinen Sınne 1st be]
gekehrter Dıiskriminierung eıne direkte Konkurrenzsituation gegeben zwıschen bıslang Diskriminier-
ten un! solchen, be] denen 1es nıcht der Fall Waäl, und War hinsıchtlich desselben Distributionsge-
genstandes; 1m Unterschied den beiden anderen Wegen, Diskriminierungen beseitigen, geht
die Praxıs umgekehrter Diskriminierung unmıiıttelbar Lasten der bisher Nıcht-Diskriminierten; e1-
nıge VO ıhnen hätten jeweıls die Stelle, Posıtion, Ämter, Chancen USW. bekommen hne diese Pra-
X1S5.

Damıt 1St jedoch och keineswegs darüber entschieden, ob solche kompensato-
rische Ma{fßnahmen gerecht oder ungerecht ZCNANNL werden verdienen. Ver-
steht INanl Gerechtigkeit als Chancengerechtigkeit, das heißt oleiche Ausgangsbe-
dingungen 1MmM Zugang den verteilenden Gütern, hängt die rage der
Bewertung VO mehreren Faktoren ab 1ne STATrTte 50-Prozent-Quote ohne quali-
fizierende Krıterien 1St anders bewerten als eıne Qualifikationskriterien
und Bezugsgrößen gebundene flexible Quote. Bedeutsam 1St zudem das Ensem-
ble der Fördermaßnahmen, iınnerhal dessen Quoten 7A80 6 Anwendung kommen.
Dıie Frage ach der Leitidee „Gerechtigkeit“, die solchen Entscheiden zugrunde
liegt, wırd 1m nächsten Abschnuitt och eınmal aufgenommen.

Gleichwohl 1St auch das Argument, Quoten mıiıt qualifizierenden Kriıterien
selen eher tauglich, Chancengerechtigkeit schaffen, och eiınmal auf seine
Grenzen hın untersuchen. S1e werden deutlich, wenn ach den Entscheidungs-
tragern gefragt wırd, die ber die Krıterien urteilen und die Ma{fistäbe der iınhalt-
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lıchen Bestimmung testlegen. Dabe1 geht GS nıcht oder bösen Wıllen,
die Unterstellung heimlicher oder explızıter Diskriminierungsabsıchten, SOI-

ern die Klärung der Kompetenzen, aufgrund deren ber Qualifikationen
entschieden wiırd: Viele Entscheidungsgremien, die ber die Verteilung VO Öf-
tentliıchen Guütern, Stellen un: Posıitionen befinden haben, sınd ach W1€e VOT

einselt1g männlich besetzt. Dıie Überlegung, da{fß 1er vorrangıg bıs ausschliefßlich
Ma{fistäbe wırksam werden, die den bısher geltenden Prinzıpien un Krıiterien
einer „Männerwelt“ entnommen sind, liegt daher aut der and

IDies ann einem Beispiel ıllustriert werden. In vielen Stellenausschreibun-
pgCHh werden „Berufserfahrung“ un! „Organisationstalent“ als Qualifikationskri-
terıen angegeben. Was aber oilt als „Berufserfahrung“, W as als qualifizierend 1m
Hınblick auf das verlangte „Organisationstalent Bn Wıe wiırd VO eiınem Auswahl-
gremı1um die Biographie eıner Frau, deren Berufsweg durch Erziehungszeıten,
durch Familienmanagement und/oder Doppelbelastung durch gleichzeıtige Fa-
milienarbeit un: (Teilzeit-)Berufstätigkeıt epragt un: dementsprechend O1
ber eıner männlıchen „Normalbiographie“ verzogert 1Sst; bewertet? Wırd s1e
IULE: dem Gesichtspunkt der Verzögerung un das heißt der Minderqualıifi-
katıon gegenüber eiınem männlichen Mitbewerber betrachtet, oder werden die
speziıfischen Erfahrungen un!: Leıistungen, die eiıne solche „frauentypische“ Bıo-
oraphıe mıiıt sıch bringt, auch pOSsIt1V gewürdigt: eLIwa als Indız für Belastbarkeıt,
Organisationstalent, Flexibilität?

Viele Frauen,; die die Getahr der Manipulierbarkeit der Kriterien sehen und
darum wıssen, wIıe abhängig die Ma{istäbe VO den spezifischen Erfahrungswelten
un: Perspektiven der Entscheidungsträger sınd, lehnen deshalb leistungsbezogene
Quoten kategorisch ab, insotern gerade diese Bestimmungsmerkmale als FEinftalls-
LOr einselt1g männlıcher Ma{fistäbe betrachtet werden un! dem eigentlichen Ziel
der Quote zuwıderlauten. uch WCI nıcht weıt gehen will, mu{f die rage ach
den Entscheidungsträgern als „Subjekten der Kompetenz” Mieth) stellen:; die
Perspektivıtät der Entscheidungen un die Grenzen der Wahrnehmung, die 1n Je-
der konkreten Entscheidung ZU TIragen kommen, mussen mitreflektiert und
strukturell 1n die Normıierung VO Entscheidungsprozessen einbezogen werden.
In dieser Hınsıcht scheint Z Beispiel die Institution der Frauenbeauftragten eın
EXFTtTeHN wichtiger Bestandteil wirksamer Frauenförderung se1n, insotern S1€
„Yua Amt“ die Möglichkeit hat. dıe Perspektivıtät VO Kriterienkatalogen und
Entscheidungsprozessen thematisıeren un 1ın Zew1ssem Umfang korr1ig1e-
D  -

Damıt kommt der Aspekt ZU!r Sprache, der 1m Hıinblick auf die Grenzen des-
SCIL, W as Quoten bewirken können, der wichtigste se1ın scheint. Kurz ZESaRT:
Quoten kurieren 5Symptome, nıcht Ursachen: bestentalls kompensıeren S1e die
Unterrepräsentation VO Frauen 1n eıner VO männlıchen Ma{fßstäben gepragten
Offentlichkeit, ohne jedoch diese Ma{istäbe selbst 1ın rage stellen oder VeI -
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Ündern. M AT} annn INa  - einwenden, die quantıtatıve Kompensatıon 1mM Rahmen
des vorgegebenen Modells sSe1 die Voraussetzung, qualitative Anderun-
pgCn herbeiführen können. Das 1St richtig, un: deshalb wırd 1n estimmten Ö1-
tuatiıonen die Eınführung VO Quotenregelungen als Voraussetzung wırksamer
Frauenförderung unumgänglıch se1n.

Dennoch mu{fl gesehen werden, da Quotenregelungen eın SallzZ wesentli-
ches Ursachenbündel der schwächeren offentlichen Präsenz VO Frauen nıcht
herankommen können: Di1e Tatsache, da{f Frauen un:! 1L1UT Frauen Kınder ZUr
Welt bringen un!: deshalb 1n der Gestaltung iıhrer Biographie andere Ausgangsbe-
diıngungen haben als Männer, ”an gesellschaftspolitisch eben nıcht durch Quo
ten aufgefangen werden, sondern verlangt ach anderen soz1alpolıtischen Aus-
gleichsmafßnahmen un: -PTOSTAaIMINECN.

Aufgrund dieses Arguments, das nıcht die Biologie der Frauen, sondern dıe
soz1ıalen Auswirkungen der physiologischen Unterschiede geltend macht, sınd
für die Bewertung VO Quoten Z7wel Konsequenzen zıehen: Zum eınen ann
der Eınsatz für un: die Durchsetzung VO Quoten blıiınd machen für die tiefer
lıegenden strukturellen Ursachen VO Diskriminierung (dies oilt iınsbesondere für
die Bevorzugten des 5Systems); ennn die Quote annn den Eindruck erwecken,
Gleichberechtigung sel1l muiıttels eınes Zahlenspiels un: hne grundlegende Fın-
oriffe 1n das bestehende System der gesellschaftlichen Eınrıchtungen un: der S1€e
praägenden Wertma{fßstiähbe erreichen. Insofern 1St die Gefahr nıcht Zanz VO der
and weısen, da{fß Quoten das Problem der Herstellung gesellschaftlicher
Gleichheit faktisch bagatellisieren.

Daraus erg1bt sıch ZUuU anderen diıe rage Befürworter un: Gegner, ob
nıcht die Leistungstähigkeit VO Quoten oft überschätzt wırd Quoten können
daher als Ultıma ratiıo der Gleichstellungspolitik 1n estimmten Sıtuationen NOL-

wendıg se1ın (und sınd gegenwartıg); S1€e sınd jedoch eın Allheilmittel. 1el-
mehr scheinen sS1e auch das 1n etzter Präterenz (aber nıcht unbedingt chronolo-
yisch zuletzt) erwägende Miıttel se1n, ber dessen begrenzte Wirksamkeit
sıch nıemand Ilusionen machen sollte und das zudem nıemals isoliert, sondern
ımmer als 'Teil elnes umtassenderen Frauenförderungskonzepts einzusetzen 1St.
Denn: „Grundsätzlıch IST: dıe Quotierungsforderung eiıne konservatiıve. S1e schafft
weder HEUEC Arbeıtsplätze och die Vısıon eıner humanen Gesellschaft, ohl aber
Annäherungen dıe verfassungsgemäfße Wiırklichkeit.“ DL

Um welche Gleichheit geht es?

Die bisherigen Überlegungen haben bereıits deutlich werden lassen, da{fß die De:
batte Quoten als Nstrument der Frauenförderung GrKST 1im orößeren Zusam-
menhang der gesellschaftlichen Zielbestimmung des Gleichheitspostulats sinnvoll

55 WD



Marıanne Heimbach-Steins

tühren 1St. Dıie Quotendiskussion Alßt sıch als realpolıtische Spıtze des Eıs-
bergs oder eher och als e1ine Spiıtze 1mM unübersichtlichen Eısgebirge der fem1-
nıstischen Theoriedebatte Gleichheit un! Differenz begreiten. Mıt einem
Wechsel der Ebene un:! der Durchleuchtung der realpolitischen rage ach Quo-
ten auf ıhre Konvergenz oder Dıvergenz mıt teministischen Theorieansätzen sol-
len 11U (Irt und Zielperspektive der Quotenfrage als Gerechtigkeitsirage gCHNAUCI
bestimmt werden. Dazu sollen Tre1 konkurrierende Grundmodelle der Bestim-
INULNS VO Gleichheıit iıdealtypısch skizzıert werden.

Angleichung. Am Anfang des Kampftes gesellschaftliche Gleichberechti-
SUNs der Frauen steht das Modell der Angleichung männlıche Privilegien und
Standards 1mM öffentlichen Raum: Dıie Forderung ach gleichen Rechten für
Frauen un: Mäaänner 1n bezug aut Arbeıt, Biıldung un! politische Miıtwirkung
nımmt Ma{ den bestehenden Rechten der Männer. Zielsetzung eıner Frauen-
polıtık ach dem Modell der Angleichung 1S1: die volle Partızıpation der VO

annern gestalteten (und bıs atOo diesen vorbehaltenen) Welt des öffentlichen
Lebens. Kompensatorisch oilt CS, den Handlungsspielraum der Frauen 1m gegebe-
HE  - gesellschaftlıchen Rahmen erweıtern, dafß das Ziel gleicher Rechte be1-
der Geschlechter Absehung VO ındividuellen Verschiedenheiten CI =-

reicht wiırd 28 Dıie gesellschaftlichen Strukturen und das ın ıhnen sıch spiegelnde
Geschlechterverhältnis werden dabe] nıcht grundsätzlıch angetastert.

Wenn Gerechtigkeıt klassısch definiert wiırd als der „feste un: beständige
Wılle, jedem das Seine geben“ (Ulpian), wırd das den Frauen Zukommende
1n diesem Modell formal ach dem Grundsatz, Gleiches gleich behandeln, be-
stimmt: „das Seine“ bzw „das Ihre“ 1ST annn „das Gleiche“ für alle gesellschaft-
liıchen Subjekte, unabhängıg VO Geschlecht, 1n Ansehung des yemeınsamen
Menschseıns. ank der geistesgeschichtlich dominanten Identifizıierung des
„Menschlichen“ mıiıt dem „Männlıchen“ wiırd dieses „gleiche Recht“ für die
Frauen jedoch de facto durch Angleichung den gesellschaftlich vorgegebenen
männlichen Ma{iißstab bestimmt.

Auıf der Ebene der Realpolitik entspricht diesem Modell VO Gleichheıt als An-
gleichung das Instrument der Quote sehr SCHNAU, insotern dieses Instrument dar-
auft abzıielt, Chancengleıichheıit un faktische Teıilhabe den knappen (Csutern
gleich siıchern. Dabe] bleibt zunächst offen, welche Spielarten VO Quotierung

1n Abhängigkeit VO der jeweıls geltenden Rechtsordnung durchgesetzt WCI-

den können.
Differenz. Wiährend das Modell Angleichung die Geschlechterdifferenz A4US$S -

blendet, vesellschaftliche Gleichheit herzustellen, baut das Differenzmodell
1m Gegenteıl darauf auf. Vertreterinnen dieses Ansatzes gehen davon aus, da{ß
Gleichberechtigung der Geschlechter nıcht durch methodische Vernachlässigung
der Ditfferenz erreichen sel; vielmehr musse der Unterschied ZUiT Grundlage
der Verhältnisbestimmung und zu Ma{fstab der Gerechtigkeıt erhoben werden.
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Das annn 1mM Extremtall dazu führen, da{ß CS nıcht mehr e1Nn Gerechtigkeitskrite-
rı1um für beide Geschlechter 21Dt, sondern 1n der Verabsolutierung des Unter-
schieds Zzwel geLreNNTteE Welten propagıert werden, weıl LLUT Frauen ıhre e1-
SCHC gerechte Welt gestalten könnten??

Im Kontrast dem Zzuerst skizzierten Modell wiırd jer also eın männlıich SC
pragter Maf{fistah der Gerechtigkeit ganzlıch abgelehnt, aber auch die Möglıchkeit
eınes 8K=18! entwickelnden, beiden Geschlechtern gemeınsamen Modells wiırd
verworten. Es liegt auf der Hand, da{fß angesichts eiıner solchen „separatıstischen“
Zielperspektive auf der Ebene der polıtischen Umsetzung miıt dem Nstrument
der Quote nıchts anzufangen ISt Wenn gyleichwohl die Zielausrichtung
des Modells doch 1ın Anspruch SC wırd, wırd dabe] die Gleichheits-
forderung selbst instrumentalisıiert als Vehikel ZUr Erreichung elnes VO der Dif-
feren7z estimmten separatıstischen Ziels „Das Theorem der Gleichheit bıldet
tolglich nıcht mehr das Ziel des polıtischen Projektes der Frauen, sondern stellt
lediglich ein Nstrument dar, das VO der Politik der Geschlechterdifferenz SLIrate-

yisch benutzt werden annn  CC 30

Gleichheit aufgrund [010)4) Differenz. Zwischen den angedeuteten Extremen
eröffnet siıch eıne dritte Möglıchkeiıit, „Gleichheit ohne Angleichung“ Ger-
hard) denken, die auch das Verständnıis VO Frauenpolitik weıterführen 4annn
Mıt dem ersten Modell verbindet S1e das Zıel, eine gesellschaftliche Ordnung für
Frauen und Männer schaften wollen. Indem S1e jedoch das Geschlechterver-
hältnıs grundlegend LICU auszutarıeren sucht, zielt S1e auf Befreiung beider (J@e=
schlechter AUSs den Verengungen des Patrıarchalismus. Mıt dem zweıten Modell
1St s$1e daher durch dıe Einsıicht verbunden, da{fß eın solches Ziel L1LL1UTr erreicht WT1 -

den kann, WEeNnNn die bısher geltenden, dem patrıarchalen Denken verpflichteten
Ma{fstäbe aufgegeben und durch NCUC, nıcht hierarchisierende und die Rechts-
oleichheit beider Geschlechter anerkennende Gestaltungsprinzipien abgelöst
werden. Das Beziehungsgefüge zwıischen Frauen un annern 1m privaten WwW1e€e
1m öffentlichen Raum MUu also ach diesem Modell grundlegend NEeUuUu eIMNMNESSC

werden. Gleichheit und Ditfferenz sind auf CcE Weıse zusammenzudenken.
Es liegt autf der Hand, da{fß eın solches Projekt wenıger als bısher eindeutige

Rollenzuweisungen anbieten wiırd Di1e Fiktion eıner männlichen un: ebenso
eiıner abgeleiteten weıblichen „Normalbiographie“ wırd unterlaufen. So werden
eınerseıts Wahrnehmungsbarrieren allmählich abgebaut, andererseıts aber auch
hohe Ansprüche die Wahrnehmungsfähigkeit un:! die praktische Ww1e€e theoreti-
sche Innovationsbereıitschaft der verschıiedenen Subjekte der Kompetenz gestellt.
In dialogischen Prozessen wiırd eiIn Ma{(stab der Gerechtigkeit entwickelt.
Dessen Novum besteht darın, da{ß nıcht eın Geschlecht tür das andere bestimmt,
W as als „das Seine“ gelten hat Vielmehr 1STt dieser NEUE Ma(stahb zwıschen den
Geschlechtern diskursiv > auszuhandeln, da{fß die taktısche Verschiedenheit der
Kompetenzen die aUus unterschiedlichen Erfahrungszusammenhängen erwach-
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SC  a un diese gebunden bleiben ZUT: Geltung kommt un: 1n die tällenden
Entscheidungen eingeht.

1ne solche Zielperspektive für die Erneuerung des gesellschaftlıchen TE
sammenlebens der Geschlechter entspricht besten den anthropologischen
Orıentierungen, die WIr AUS eıner bıblischen un: christlich-theologischen Ethik
vewınnen können. S1e o1bt der Zweigeschlechtlichkeit w1e der iındividuellen Ver-
schiedenheıt der Menschen Raum, ohne die Geschlechter auf vermeıntlich AM ( V Ka
türliche“ Eigenschaftskataloge festzulegen, die 1n ErTSTET Lıinıe 2711 gee1gnet sınd,
hierarchische Geschlechterverhältnisse rechttertigen un stabilisieren. Sıe
eröffnet Möglichkeiten für eıne kommuniıkative un:! prozefßhafte Entwicklung
gleichberechtigter Beziehungen und Strukturen, 1ın denen Frauen und Männer als
Subjekte Je eigener Kompetenz gefragt sınd und gehört werden. Eın solches Mo-
dell bietet damıt Raum für vielfaltige Gestaltungen des Geschlechterverhältnisses
ın verschiedenen geschichtlichen, kulturellen un polıtischen Zusammenhängen.
Es tragt der Pluralıtät menschlichen Daseılıns ebenso W1e€e der Komplexität A
wartıger Welterfahrung ın einer Weiıse Rechnung, die NCUC, voreılıge Festlegun-
SCHh vermeıdet, ohne 1n Unverbindlichkeit abzugleıten.

Die politische Umsetzung eınes solchen Modells wiırd sıch der Quote als In-
der Ermöglichung gleichberechtigter Diskurse bedienen, ohne Cs

überschätzen. Angesichts eıner solchen Zielperspektive ann dıe Quote 1L1UT einen
Anftang der Herstellung VO Gleichheit zwischen den Geschlechtern 1n allen Be-
reichen der Gesellschaftsgestaltung markıeren, nıcht deren Endpunkt.

Gerechtigkeit durch Quoten?

Der Ausblick auf diıe unterschiedlichen Theorieansätze, dıe frauenpolitischen
Überlegungen zugrunde liegen können, ze1gt, 1n welche Problemdimensionen die
Quotendebatte eingebettet 1St Vor dem Hiıntergrund des zuletzt skizzierten Mo-
dells, das, w1e€e angedeutet, mMiı1t anthropologischen Orıentierungen eıner biblisch-
christlichen Ethik konvergiert, wiırd deutlich, die rage ach der Taug-
iıchkeit VO Quotierungen als nNnstrument ZUuUr Herstellung VO Gerechtigkeıit
zwıschen den Geschlechtern bedingt bejaht werden mu{

Leistungsbezogene, Hexible Quoten können AZu beitragen, xleiche and-
lungsspielräume für Frauen und Männer 1m öffentlichen Raum, also Chancenge-
rechtigkeıt, sıchern. Als Ultıma rat1ıo der Gleichstellungspolitik sınd S1e des-
halb Z11T eıt unverzichtbar. Damıt sınd aber auch schon die Grenzen dessen
reicht, W 4S Quoten eısten können. Im Sınn e1nes umfassenden Eıiınsatzes für
Gerechtigkeıt dürten S1€e nıcht zugleich die Grenzen frauenpolıtischen Handelns
se1n. Eınerseıts siınd weıterreichende frauen- un soz1alpolıtische Miıttel gefOr-
dert, die azu beitragen, die strukturellen Rahmenbedingungen für die Lebensge-
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staltung VO Frauen W1e für die Gestaltung der Geschlechterbeziehungen selbst
verändern. Andererseıits brauchen WIr 1aber auch einen Entwurtf befreiter (Z6e-

schlechterverhältnisse, dem sıch die Kreatıivıtät ZUT: Überwindung jener Struk-
entzünden kann, die Männer W1e€e Frauen 1n das Korsett estimmter Rollen-

bilder un: —erwartungen zwangen und darın verkümmern lassen.
Indem dıe Diskussion Quotenregelungen 1n derart grundsätzliche Dımen-

S1O0Nen vorstößt, bestätigt S1€, da{fß® der Frauenfrage tatsächlich der „Gesund-
heitszustand“ eıner Gesellschaft abgelesen werden kann, bzw. W1€e Loui1se Utto,
die Pıonierin der bürgerlichen deutschen Frauenbewegung, 1mM Jahr 1848 formu-
liert hat da{ß „die FrauenGerechtigkeit durch Quoten?  staltung von Frauen wie für die Gestaltung der Geschlechterbeziehungen selbst  zu verändern. Andererseits brauchen wir aber auch einen Entwurf befreiter Ge-  schlechterverhältnisse, an dem sich die Kreativität zur Überwindung jener Struk-  turen entzünden kann, die Männer wie Frauen in das Korsett bestimmter Rollen-  bilder und -erwartungen zwängen und darin verkümmern lassen.  Indem die Diskussion um Quotenregelungen in derart grundsätzliche Dimen-  sionen vorstößt, bestätigt sie, daß an der Frauenfrage tatsächlich der „Gesund-  heitszustand“ einer Gesellschaft abgelesen werden kann, bzw. — wie Louise Otto,  die Pionierin der bürgerlichen deutschen Frauenbewegung, im Jahr 1848 formu-  liert hat — daß „die Frauen... als Barometer der Staaten“ dienen?!. Eine christli-  che Sozialethik, der es um die Gerechtigkeit der gesellschaftlichen Strukturen  geht, darf sich dieser Herausforderung nicht entziehen.  ANMERKUNGEN  1! FAZ22. 4. 1994; Das i’arlament 17 (29. 4. 1994) 5.  ? D. Witschen, Umgekehrte Diskriminierung —- ein eth. geeigneter Weg zur Herstellung v. Gleichheit?, in: JCSW 34  (1993) 81.  ? H. M. Pfarr, K. Bertelsmann, Diskriminierung im Erwerbsleben (Baden-Baden 1989) 108.  + $ 41 SchwbG; Pfarr, Bertelsmann 108.  > Ebd. 166; 166 -169.  ® I. Ridder-Melchers, Frauenförderung im öffentl. Dienst, in: Frauenförd. in d. Praxis, hg. v. E. Bock-Rosenthal  (Frankfurt 1990) 55f.  7 E. Benda, Notwendigkeit u. Möglichkeit pos. Aktionen zugunsten von Frauen im öffentl. Dienst (Freiburg 1986);  Ridder-Melchers 57.  $ Erl. d. Minist. f. Wiss. u. Forschung NRW, Grundsätze zur Frauenförd. in den Üniy (1 11 93)3. 1  2EDbd 2 Z  10 Witschen 86f.; Pfarr, Bertelsmann 91-94.  11 Witschen 86.  2 Bbd:  13 So Pfarr, Bertelsmann 92.  14 Witschen 86; Pfarr, Bertelsmann 92.  15 Weitere Beisp. ebd. 94f.  16 Das Parlament 51 (17. 12. 1993) 14; zur Disk. um d. Verfassungsgemäßheit nach Art. 33 GG: Benda 159-193;  Pfarr, Bertelsmann 96—102.  !7 Ebd. 97; vgl. ebd. 95-109; zusammenf. Benda 200-202.  18 Bundestagsdrucks. 6000, S. 15.  19 Zit. n. E. Benda, Frauenförd. — Männerdiskriminierung, in: Frau u. Mann zw. Trad. u. Emanzipation, hg. v. A.  Stapf (Stuttgart 1993) 199; Benda, Notwendigkeit 112-115, 118 ff., 122 £f.  2 Ebd. 66-  22 Ebd. 66-72.  %0 M. Böhmer in: FrauLex (Freiburg 21989) 377; Pfarr 95.  23 Vollst. Text: U. Gerhard, Gleichheit ohne Angleichung (München 1990) 263 -269.  24 Ebd: 168.  25 Benda, Notwendigkeit 116.  26 Witschen 86.  27 S, Metz-Göckel, Frauenförd. u. Quotierung an d. Hochschulen — Fortschritt oder Rückschritt auf d. Wegzur  Gleichstellung d. Geschlechter?, in: Bock-Rosenthal 96.  28 A, Maihofer, Gleichheit nur für Gleiche?, in: Differenz u. Gleichheit, hg. v. U. Gerhard u.a. (Frankfurt 1990) 357.  29 Diotima. Philosophinnengruppe aus Verona, Der Mensch ist zwei (Wien 1993).  30 A. Cavarero, Die Perspektive d. Geschlechterdifferenz, in: Gerhard 98.  3 Zit. n. U. Gerhard, Unerhört. Die Geschichte d. dt. Frauenbewegung (Reinbek 1990) 38.  831als arometer der Staaten“ dienen?1. ine christli-
che Sozıalethik, der CS dıe Gerechtigkeit der gesellschaftlichen Strukturen
yeht, darf sıch dieser Herausforderung nıcht entziehen.
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